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Vormerkung: 
 
Die Verwaltung bittet den Sportsenat um den Verzicht auf die Rechnungsstellung der 
Hallennutzungsgebühren für das Schuljahr 2020/2021.  

Grund für diese Entscheidung wäre, dass die Vereine und Sportgruppen die Schulturnhallen wie 
auch die Ballsporthalle in der ehem. Schochkaserne lediglich ein paar Wochen nutzen konnten, 
ehe der Lockdown bis Anfang Juni 2021 erfolgte. Hier eine Kostenübersicht für die einzelnen 
Nutzungstage zu erstellen würde einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuten, der nicht im 
Verhältnis zum Ertrag stünde. Zudem haben die Hallennutzer bei der nächsten 
Rechnungstellung durch die Verwaltung aus dem Schuljahr 2019/2020 noch Gutschriften zu 
erwarten (Beschluss aus der Sportsenatssitzung Oktober 2020; Abbruch der Hallensaison im 
ersten Halbjahr 2020 – Vorauszahlung der Hallennutzungsgebühren durch die Vereine für das 
ganze Schuljahr).  

 

Beschlussvorschlag: 

Dem Vorschlag der Verwaltung wird entsprochen. Den Vereinen und Sportgruppen 
sollen keine Gebühren für die Hallennutzung für das Schuljahr 2020/2021 berechnet 
werden. 

 
 
 
 

Anlage:  
-   
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